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Aufwand vs. Nutzen: Wie sollen deutsche wissenschaftliche
Bibliotheken künftig katalogisieren?

„Mit der Vorstellung einer besonderen Katalogwissenschaft ist die
weitere unmittelbare Gefahr verbunden, daß nicht mehr das Minimum
an Katalogarbeit, d.h. der einfachste und kürzeste Weg zu den Büchern
gesucht, sondern daß das Katalogwesen nach Zahl und Art übersteigert
würde ...“1

Die Frage, wie Bücher, Zeitschriften und andere Medien in den Computerkatalogen zu
verzeichnen sind, hört sich ziemlich bibliothekarisch – sprich: esoterisch – an. Tatsäch-
lich hat ihre Beantwortung bedeutende Folgen für Hochschulen und Wissenschaft, denn
die Bibliotheken geben bislang den weitaus größten Teil ihres Etats nicht für Literatur
aus, sondern für ihr Personal. Die Kosten für die Katalogisierung müssen deshalb einge-
schränkt werden, bzw. die Mittel sollten nur für solche Erschließungsangebote verwen-
det werden, die die Wissenschaftler und Studierenden wirklich brauchen.

Die Erschließung der Bestände stellt eine der wesentlichen Aufgaben der Bibliotheken dar.
Nur das im Katalog verzeichnete Buch kann gefunden und somit gelesen werden. Diese Ver-
zeichnung erfolgt keinesfalls, wie man vielleicht glauben könnte, durch einfaches Abschrei-
ben der Titelblätter, vielmehr folgt die bibliothekarische Beschreibung einem komplizierten
und umfangreichen Regelwerk. Dadurch soll sichergestellt werden, daß jedes Buch eindeutig
und unverwechselbar erfaßt wird. Solche Perfektion ist bei historischen Beständen unver-
zichtbar, wo es gilt, jedes Objekt in seiner Individualität vollständig zu beschreiben. Für das
Massengeschäft der aktuellen Literatur wäre weitaus weniger Aufwand vonnöten.

Derzeit katalogisieren deutsche wissenschaftliche Bibliotheken ausnahmslos nach den Regeln
für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken, abgekürzt RAK-
WB. Auf knapp 600 großformatigen Seiten wird in 823 Paragraphen (allerdings mit springen-
der Zählung) festgelegt, was wie zu erfassen und auf Titelkarten zu schreiben ist. Hinzu
kommen meist mehrere Ordner umfassende Auslegungs- und Anwendungsregeln der ver-
schiedenen regionalen Katalogisierungsverbünde. Ganz zu schweigen von den Protokollen
der ebenfalls auf Verbundebene tätigen Katalog-AGs.

Die Unterrichtung in diesem Regelwerk stellt einen wesentlichen Teil der Ausbildung zum
Diplom-Bibliothekar dar (Laufbahn des gehobenen Dienstes), der folglich seine berufliche
Identität nicht zuletzt aus der Qualität der Titelaufnahmen herleitet. Die Erschließungskosten
sind daher hoch; nach jüngsten Erhebungen der Universitätsbibliothek Mannheim belaufen sie
sich durchschnittlich auf ca. 20.- € pro Buch.

Dieser hohe Aufwand wird von Seiten der Nutzer weder wahrgenommen noch nachgefragt.
Ihnen geht es nicht um die Beschreibung, sondern um das Auffinden von Büchern und Infor-
mationen. Zudem haben die verschiedenen Auslegungsregeln zur Folge, daß die bibliographi-
sche Beschreibung ein und desselben Buchs von Verbund zu Verbund verschieden ausfällt.
Die durch das ausführliche Regelwerk angestrebte Eindeutigkeit wird also trotz des betriebe-
nen Aufwands nicht erreicht.

                                                
1 Georg Leyh: Stellung und Aufgabe der wissenschaftlichen Bibliothek in der Zeit, S. 137. – In: Georg Leyh:
Aus vierzig Jahren Bibliotheksarbeit : Kleine Schriften. - Wiesbaden, 1954. – S. 136-144 (Beiträge zum Buch-
und Bibliothekswesen ; 3)
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Die RAK-WB wurden für Zettelkataloge entwickelt und entsprechen nicht den Bedingungen
von Datenbanken und Online-Katalogen. Sie beinhalten z. B. ausführliche Vorschriften für
die Frage, unter welchem Element des Titels die „Haupteintragung“ zu leisten sei, also wo die
„Haupttitelkarte“ in den Zettelkasten einzuordnen und von welchen anderen Elementen wie
darauf zu verweisen ist. Das spielt im elektronischen Katalog überhaupt keine Rolle mehr, wo
jedes Element der bibliographischen Beschreibung als Sucheinstieg gewählt werden kann.
Sind, um noch ein Beispiel aufzuführen, mehr als drei Verfasser an einem Werk beteiligt, so
wird nur der erste berücksichtigt, um die Zahl der Zettel klein zu halten. Der Online-Katalog
hingegen sollte alle beteiligten Personen aufführen, um möglichst viele Informationen zu
bieten.

Die deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken, so läßt sich zusammenfassen, katalogisieren
mit hohem Aufwand und ohne entsprechenden Nutzen nach einem hypertrophen und veralte-
ten Regelwerk – das überdies kaum geeignet ist, multimediale Objekte zu verzeichnen.

Aus dieser Situation heraus ist, vor allem von Seiten der Deutschen Bibliothek, der Vorschlag
gemacht worden, das deutsche Regelwerk durch die international weit verbreiteten Anglo-
American Cataloguing Rules in der zweiten Ausgabe (sog. AACR2) zu ersetzen. Dies – so
wird vorgebracht - würde es erlauben, Titelaufnahmen aus großen anglo-amerikanischen Da-
tenbanken einfach zu übernehmen und so die Kosten für die Katalogisierung zu senken.

Diese Lösung scheint auf den ersten Blick sehr verlockend zu sein, tatsächlich stellt sie keinen
gangbaren Weg dar, und zwar aus mehreren Gründen:

1. Auch die AACR2 sind für Zettelkataloge verfaßt und mithin genau so veraltet wie die
RAK.

2. Die AACR2 sind nicht weniger kompliziert und umfangreich als die RAK, und sie kennen
wie diese von Bibliotheksverbund zu Bibliotheksverbund unterschiedliche Auslegungsre-
geln.

3. Aus dieser exegetischen Vielfalt folgt eine Uneinheitlichkeit der bibliographischen Be-
schreibung. Einfache Übernahme von Titelaufnahmen ohne Nachbearbeitung wäre also
nicht möglich.

4. Die AACR2 sind spezifisch für das amerikanische Bibliothekswesen entwickelt, das sich
vom deutschen markant unterscheidet (z. B. Freihandbibliotheken statt Magazinbibliothe-
ken). Schon deswegen könnte man das Regelwerk nicht 1:1 übernehmen, sondern müßte
zahlreiche Anpassungen vornehmen, wie dies auch in der Schweiz geschehen ist. Auch
dadurch wären einfache Übernahmen ausgeschlossen.

5. Eine solche einfache Übernahme würde weiterhin dadurch verhindert werden, daß die
Ansetzung von Namen nach AACR2 in der Landessprache erfolgen müßte: Wo in einer
amerikanischen Titelaufnahme z.B. Florence steht, müßte bei uns Florenz stehen (bisher
nach RAK originalsprachlich Firenze).
Der Umarbeitungsaufwand wäre besonders erheblich bei der Ansetzung von Namen aus
Sprachen mit nicht-lateinischer Schrift, die man im Englischen ganz anders transkribiert
als bei uns. Letzteres wiegt besonders schwer, denn alle Wissenschaften, die solche Spra-
chen zum Gegenstand haben oder mit ihnen arbeiten, könnten mit den neuen Ansetzungen
nichts mehr anfangen. Sie würden diese Umstellung vermutlich nicht mitmachen und
Sonderkataloge einfordern.

6. Sehr große Unterschiede bestehen außerdem bei der Katalogisierung von Zeitschriften.
Während die RAK sich beispielsweise immer an den neuesten Titel einer Zeitschrift hal-
ten, stehen Zeitschriften in Amerika immer unter dem ältesten. Eine Umarbeitung der
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Zeitschriftendatenbank wäre ungemein aufwendig, ohne daß der Nutzer etwas davon
hätte.

7. Schon seit längerem übernehmen deutsche Bibliotheken anglo-amerikanische Titelauf-
nahmen, und passen sie an. Unterschiedliche Regelwerke verhindern Übernahmen also
nicht.
Umgekehrt gilt leider auch, daß Titelaufnahmen, die zwar nach demselben deutschen Re-
gelwerk (RAK) erstellt worden sind, aber in einem anderen Verbund, folglich nach ande-
ren Anwendungsregeln, nicht ohne Nachbearbeitung übernommen werden können: in
Göttingen wird das Buch anders beschrieben als in Freiburg, trotz gleichen Regelwerks.
Zunächst müßte also der einfache Austausch von Katalogisaten zwischen den deutschen
Bibliotheksverbünden ermöglicht werden.

8. Wollte man nicht mit enormem Aufwand alle vorhandenen Titelaufnahmen ändern, dann
wäre ein Katalogbruch die Folge. Die Nutzer hätten also für ältere Werke den RAK-, und
für neuere den AACR2-Katalog zu konsultieren, und in vielen Bibliotheken noch einen
oder gar mehrere Zettelkataloge für die ältesten Teile des Bestandes.

9. Der Aufwand, besonders an Schulungen, aber auch an technischen Umstellungen wäre
immens und schlechterdings nicht zu leisten; die durchschnittlichen Kosten pro Titelauf-
nahme würden sich dadurch gewaltig erhöhen. Bearbeitungsrückstände würden sich bil-
den, der ohnehin meist zu langwierige Geschäftsgang würde weiter gedehnt.
(Die Kosten eines Umstiegs werden derzeit durch eine von der DFG geförderte Studie der
Deutschen Bibliothek untersucht. Da sich letztere bisher mit geradezu verbissener Heftig-
keit für einen Umstieg ausgesprochen hat, wird das Ergebnis außerordentlich kritisch be-
trachtet werden müssen.)

10. Aus den aufgeführten Gründen würden zahlreiche Bibliotheken mit Recht einen Umstieg
nicht mitmachen, so daß der Datentausch für deutsche Bibliotheken insgesamt noch
schwieriger, sprich: kostspieliger, werden würde.

Fazit: Ein Umstieg auf die AACR2 würde bedeuten, daß man mit hohem Aufwand und ohne
wirklichen Nutzen ein überkompliziertes und veraltetes Regelwerk durch ein anderes ersetzen
würde, das ebenso schwerfällig und nicht mehr zeitgemäß ist.

Daß dies unsinnig ist, liegt auf der Hand; die Entwicklung müßte vielmehr in eine andere
Richtung gehen:

1. Die Zahl der Katalogisierungsverbünde in Deutschland müßte vermindert werden, zumin-
dest müßten die größeren Verbünde eine gemeinsame Datenbank anlegen. Dies würde den
Katalogisierungsaufwand sofort beträchtlich reduzieren, da eine Vielzahl von Bibliothe-
ken dieselbe Aufnahme nutzen könnte.

2. Das Regelwerk RAK muß modernisiert und verschlankt werden. Vorschriften, die nur für
Kartenkataloge sinnvoll sind, müssen gestrichen werden – andere, die zur Beschreibung
multimedialer Objekte erforderlich sind, sind neu einzufügen. Da das bisherige Regelwerk
die Grundlage bildet, besteht Kompatibilität, d.h. es findet kein Katalogbruch statt.

3. Anzustreben wäre selbstverständlich auch eine Anpassung an verbreitete internationale
Standards, um den Austausch zu vereinfachen.

4. Dieses weiterentwickelte Regelwerk könnte RAK-L(ight) oder RAK-online heißen, und es
sollte mehrstufig angelegt werden. Ein minimaler und auch von nicht-professionellen
Kräften handhabbarer Mindest-Standard müßte ermöglicht werden. Die Erfassung könnte
dann zu einem Gutteil durch angelernte Schreib- bzw. wissenschaftliche Hilfskräfte erfol-
gen, was eine enorme Kostenersparnis bedeuten und die hochqualifizierten Diplom-Bi-
bliothekare für andere Aufgaben (z.B. im Bereich des elektronischen Publizierens) freiset-
zen würde.



4

Solche Minimal-Katalogisate könnten bei Bedarf durch weitere Elemente ergänzt werden
bis hin zu einer umfassenden, professionellen bibliographischen Beschreibung, wie sie hi-
storische Bestände erfordern.

5. Der durch die Vereinfachung ersparte Aufwand könnte sinnvoll für eine elektronische
Erfassung sämtlicher noch vorhandener Zettelkataloge genutzt werden. Alle Erfassungs-
arbeiten würden beschleunigt werden. Denkbar wäre dann auch, die Kataloge durch Ver-
zeichnung von Aufsätzen, Inhaltsverzeichnissen, Abstracts, Rezensionen etc. mit
Informationen anzureichern.

An einer Weiterentwicklung der RAK in diesem Sinne einer Vereinfachung, Modernisierung
und besseren internationalen Kompatibilität wurde unter dem Arbeitstitel RAK2 bereits einige
Jahre gearbeitet. Diese Arbeit ist de facto schon im Jahr 2000 von der Deutschen Bibliothek
gestoppt worden. Seither führen die Bibliothekare eine unfruchtbare Umstellungsdiskussion,
anstatt ein sinnvolles Regelwerk zu erarbeiten.

Die erzwungene Pause gibt Gelegenheit, die Zielrichtung neu zu fassen und stärker als bisher
geplant auf eine Vereinfachung abzuzielen. Oberster Grundsatz sollte dabei sein, nur das zu
leisten, was wirklich vom Nutzer (und nicht nur vom Bibliothekar) gebraucht wird. Mit ande-
ren Worten: die immer spärlicher fließenden Mittel müssen so effektiv wie möglich eingesetzt
werden.

Da aber die zuständigen bibliothekarischen Institutionen, allen voran die derzeit in Vielem
merkwürdig rückwärts gewandte Deutsche Bibliothek, genau diese Weiterentwicklung zu
bremsen versuchen, müssen die Impulse von anderer Seite kommen. Es bleibt zu hoffen, daß
die Kanzler der Hochschulen und die Aufsicht führenden Ministerien die Bibliotheken doch
noch zwingen, ihre Katalogisierungsregeln den Erfordernissen der Nutzer anzupassen, für die
sie da sind.
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